
 
 
 
 

St. Gilgen,  am 13. Juni 2019 
 

Internet:  http://www.gemgilgen.at 

 

 

GEMEINDE  ST.GILGEN 

AM WOLFGANGSEE 
A-5340  St.Gilgen,  Mozartplatz 1 

Tel. 06227/2445-0  Fax. 06227/8175 

 
 

 

 
EAP : 13100/37898/662267-2019 

 

KUNDMACHUNG 

 
 

Es wird hiermit öffentlich bekannt gegeben, dass in Anwendung der einschlägigen Bestimmungen des 
Pyrotechnikgesetzes 2010, BGBl.I Nr. 131/2009 i.d.g.Fg., am   
  

 Freitag  21. Juni 2019 
 im Bereich neben der 12er Alm Bar, Ischlerstraße 18, 5340 St. Gilgen 
 im Zeitraum ab  21:55 Uhr  - Abschussdauer: 3 Minuten min 
 die Verwendung eines kleinen Feuerwerks der Klasse F1 und F2 gestattet wird. 

 
Hierbei ist die Person, welche solche Feuerwerke zum Abschuss bringt, verpflichtet, auf die örtlichen 
Sicherheitsverhältnisse Rücksicht zu nehmen und auf das Erfordernis der Nichtbeeinträchtigung der 
Ruhe unbedingt zu achten. Der Abschuss ist nur unter Wahrung der Sicherheitsabstände und an dem 
bezeichneten Ort mit Zustimmung des Grundeigentümers zulässig. 
 
Die Nichtbeachtung dieser Anordnung wird von der Bezirksverwaltungsbehörde im Verwaltungswege 
geahndet. 
 

Der Bürgermeister: 
 

Otto Kloiber 
Verteiler: 
Amtstafel St.Gilgen 
Polizeiinspektion St.Gilgen 
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